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Es ist geschafft! 

Ein überwältigender Sieg für die Komplementärmedizin 
 

Zwei Drittel der Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger haben Ja 
gesagt zur Verankerung der Kom-
plementärmedizin in der Bundes-
verfassung. Damit konnte ein Pio-
nierprojekt, das sich über fast 
sieben Jahre erstreckte, erfolg-
reich abgeschlossen werden. Nun 
werden der Grundsatzerklärung 
der schweizerischen Bevölkerung 
konkrete politische Taten folgen 
müssen. 

 
 
Am 17. Mai 2009 wurde Medizingeschichte 
geschrieben. Die Schweiz ist das erste Land, 
welches die Komplementärmedizin in der Ver-
fassung verankert hat. Möglich wurde dieser 
Erfolg, weil sich alle komplementärmedizini-
schen Leistungserbringer – von Ärztinnen und 
Ärzten über Therapeut/innen, Drogist/innen 
und Pflegefachleuten bis hin zu Heilmittel-
Herstellern – für das gemeinsame Anliegen 
stark machten. Für jene, die der Komplemen-
tärmedizin in der Vergangenheit unablässig 
Steine in den Weg legten, wird es nun schwie-
rig werden, sich weiterhin quer zu stellen. 
 
Ärztliche Komplementärmedizin wieder in 
die Grundversicherung aufnehmen 
Die mit dem neuen Verfassungsartikel ver-
bundenen Forderungen sind klar und wurden 
von der grossen Mehrheit des Parlaments un-
terstützt. Es geht zum einen darum, jene fünf 
Methoden der ärztlichen Komplementärmedi-
zin wieder in die Grundversicherung aufzu-
nehmen, die bereits von 1999 bis 2005 darin 
enthalten waren.  
Die wissenschaftliche Evaluation hat gezeigt, 
dass dadurch auf der einen Seite kaum zusätz-
liche Kosten entstanden und auf der anderen 
Seite erhebliche Einsparungen möglich wur-
den. Denn mit komplementärmedizinischen 
Methoden lassen sich vor allem chronische 
Krankheiten oft kostengünstiger und wirksa-
mer behandeln als mit reiner Schulmedizin. 
Die Wiederaufnahme von fünf Methoden der 
ärztlichen Komplementärmedizin ermöglicht 
darüber hinaus, dass Patientinnen und Patien-

ten, welche keine Zusatzversicherung mehr 
abschliessen können, wieder Zugang zu einer 
komplementärmedizinischen Grundversorgung 
erhalten.  
Die Ergänzung der Schulmedizin mit ärztli-
cher Komplementärmedizin in der Grundver-
sicherung bedarf keiner Gesetzesänderung. Sie 
setzt jedoch die Bereitschaft des Gesundheits-
ministers und der Behörden voraus, sich nicht 
weiter hinter dem Argument der fehlenden 
Wissenschaftlichkeit zu verschanzen.  
Die Wirksamkeit der Komplementärmedizin – 
so hat es auch das Bundesgericht festgehalten 
– muss mit wissenschaftlichen Methoden ge-
prüft werden, die ihr gerecht werden. Das ist 
im Rahmen des Programms Evaluation Kom-
plementärmedizin (PEK) bereits geschehen 
und zwar mit überwiegend positiven Ergebnis-
sen. Falls der derzeitige Gesundheitsminister 
dem weiterhin keine Rechnung tragen und den 
Volkswillen missachten will, wird es vor al-
lem für die direkt betroffene FDP darum gehen 
müssen, ihn im eigenen Interesse zum Rück-
tritt zu bewegen.  
 
Eidgenössische Diplome für die nicht-ärzt-
liche Komplementärmedizin 
Eine zweite Forderung, die mit dem Verfas-
sungsartikel verbunden ist, betrifft die nicht-
ärztliche Komplementärmedizin. Sie soll wei-
terhin Bestandteil der Zusatzversicherung blei-
ben, aber auf eidgenössischer Ebene so gere-
gelt werden, dass die Qualität gewährleistet 
und an eine angemessene Ausbildung gekop-
pelt wird.  



www.nath-pool.ch, Magazin, 21.5.2009 2 

Diesbezüglich waren die Arbeiten der Fachge-
sellschaften in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Berufsbildung und Technologie 
BTT im Hinblick auf zwei eidgenössisch an-
erkannte komplementär- und alternativmedizi-
nische Berufsbilder bereits weit fortgeschrit-
ten. Vor drei Jahren jedoch wurden sie – eben-
falls vom derzeitigen Gesundheitsminister – 
abrupt gestoppt, mit der Begründung, es gelte, 
erst den Ausgang der Volksabstimmung zur 
Komplementärmedizin abzuwarten.  
Das Abstimmungsergebnis ist nun sehr ein-
deutig ausgefallen, und es spricht nichts mehr 
dagegen, die begonnenen Arbeiten zügig fertig 
zu stellen. Damit im Zusammenhang sind die 
Kantone aufgerufen, die Qualität der nichtärzt-
lichen Komplementärmedizin in angemessener 
Weise sicherzustellen. Einfach jedermann die 
beliebige Ausübung einer komplementärmedi-
zinischen Tätigkeit zu gestatten, genügt dieser 
Anforderung sicher nicht. 
 
Vereinfachte Zulassung komplementärme-
dizinische Heilmittel 
Eine dritte Forderung, die mit dem Verfas-
sungsartikel verbunden ist, betrifft die kom-
plementärmedizinischen Heilmittel. Der ge-
setzlichen Bestimmung, dass sie erleichtert 
zuzulassen sind, ist nun dringend Nachachtung 

zu verschaffen. Die Heilmittelbehörde Swiss-
medic hat diese nämlich in den vergangenen 
Jahren im gegenteiligen Sinn ausgelegt und 
derart viele unnötige bürokratische Hürden 
gesetzt, dass der traditionelle Heilmittelschatz 
ernsthaft bedroht ist.  
Bereits hat das Parlament nun klare Gegenak-
zente gesetzt. Weitere Bestimmungen, die 
solche Behördenwillkür künftig verhindern, 
werden bei der anstehenden Revision ins 
Heilmittelgesetz aufgenommen werden müs-
sen. Insbesondere sollen sie präzisieren, was 
auch die Behörden unter einer erleichterten 
Zulassung von Naturheilmitteln zu verstehen 
haben. Zudem muss die Abgabe von Natur-
heilmitteln so geregelt werden, dass sie auch 
für Drogisten und Heilpraktiker umfassender 
möglich ist. 
 
Die klaren Forderungen gezielt umsetzen 
Auf der Ebene der Kantone schliesslich wird 
es darum gehen, dafür zu sorgen, dass auch an 
Spitälern ein angemessenes Angebot an kom-
plementärmedizinischen Methoden geschaffen 
wird und dass Komplementärmedizin in die 
Ausbildung sowohl von Ärztinnen und Ärzten 
als auch von Pflegefachpersonal integriert 
wird. An den Universitäten soll zu diesem 
Zweck die Zahl der komplementärmedizini-
schen Lehrstühle von derzeit drei auf elf er-
höht werden. Zudem ist seitens der Politik 
dafür zu sorgen, dass der komplementärmedi-
zinischen Forschung angemessene öffentliche 
Mittel zur Verfügung stehen. 
Um die Verwirklichung dieser konkreten For-
derungen zu gewährleisten, bedarf es seitens 
der Komplementärmedizin weiterhin gezielter 
gemeinsamer Impulse. Hilfreich ist dabei si-
cherlich, dass sich zu diesem Zweck unter 
Führung von Ständerat Rolf Büttiker und Na-
tionalrätin Edith Graf-Litscher eine parlamen-
tarische Gruppe gebildet hat, der bereits 30 
Bundesparlamentarierinnen und -parlamenta-
rier angehören. 

Hans-Peter Studer 

Sie haben viel zum Abstimmungserfolg und für 
die Akzeptanz der Komplementärmedizin in der 
Politik beigetragen: Nationalrätin Marianne 
Kleiner (AR) und Ständerätin Simonetta Som-
maruga (BE). 
 
 


